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Anlage 02 zur VO/3381/04 Neufassung 
 
 

Behandlung der Anregungen 
zur zweiten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 634 – Funckstraße – 

sowie zur vereinfachten Änderung 
 

Hinweis: 
Ergänzungen des Textes in der Anlage 02 zur VO/3381/04 Neufassung gegenüber der 
VO/3381/04 betreffen entweder Aussagen im Zusammenhang mit der Vereinfachten Änderung 
(anderes Schriftbild) oder die nachträglich eingegangenen Anregungen (11-14). 
 
 
 
Zu 1: 
 
Anregung: 
 

Die Deutsche Telekom AG hat gegen die Planungen keine Bedenken, weist jedoch darauf 
hin, dass eine Leitungsnetzerweiterung erforderlich wird. Es wird um frühzeitige Information 
über die konkreten Planungen gebeten. 
 
Abwägung und Beschlussempfehlung: 
 

Die Anregung wurde an R 105.12 (Liegenschaftsverkehr) weitergegeben zwecks Berücksich-
tigung beim Grundstücksverkehr. 
 
 
Zu 2: 

 
Anregung: 
 

Seitens des Rheinischen Amtes für Denkmalpflege bestehen keine Bedenken gegen die ge-
plante Spielplatznutzung nördlich der Kirschbaumstraße. 
Allerdings wird die Bebauung des städtischen Grundstücks abgelehnt, da ein Teil des Bau-
denkmals Kirschbaumstraße 15 verdeckt würde. Die Villa sei mit zwei Schauseiten als Blick-
fang für die Sichtachse der Kirschbaumstraße in westlicher Richtung konzipiert. Vor allem 
die auf Weitsicht angelegte Portalseite der Villa würde durch das geplante Bauvolumen 
überschnitten werden. Außerdem bilde der historische Eisenzaun vor der Villa und dem jet-
zigen Spielplatz eine Einheit und einen harmonischen Abschluss zum öffentlichen Straßen-
raum. 
 
Abwägung und Beschlussempfehlung: 
 

Das Rheinische Amt für Denkmalpflege hat sich im Rahmen der Offenlage erstmalig zu die-
sem Änderungsverfahren geäußert. Die geplante Spielplatzfläche nördlich der Kirschbaum-
straße ist nicht Bestandteil dieses Änderungsverfahrens. 
 

Sowohl das von der Änderung des Bebauungsplanes betroffene Grundstück als auch das 
angrenzende Grundstück mit dem Baudenkmal Kirschbaumstraße 15 liegen im Briller Viertel. 
Für diesen Stadtteil hat der Landschaftsverband Rheinland bereits 1999 ein Fachgutachten 
vorgelegt. Demnach erfüllt das Briller Viertel die Voraussetzungen eines Denkmalbereiches, 
allerdings muss die Untere Denkmalbehörde zur Unterschutzstellung ein förmliches Sat-
zungsverfahren nach § 5 und 6 DSchG NW durchführen. Dies ist bisher nicht geschehen. Es 
handelt sich hier also noch nicht um einen rechtsverbindlichen Denkmalbereich. 
Hier sei aber auf die Beschlussdrucksache VO/2432/04 hingewiesen: 
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Nachdem die Denkmalbereichssatzung Zooviertel am 06.01.2004 rechtkräftig geworden ist, 
hat der Rat der Stadt Wuppertal mit Datum 29.03.2004 die Verwaltung beauftragt, „die Erar-
beitung weiterer Denkmalbereichssatzungen im Rahmen der organisatorischen Möglichkei-
ten in der Reihenfolge „Denkmalbereichssatzung Beyenburg“, „Denkmalbereichssatzung 
Cronenberg“, „Denkmalbereichssatzung für das Briller-Viertel“ durchzuführen“.  
 

Neben der Berücksichtigung des Denkmalschutzaspektes ist die Stadtplanung allerdings 
gemäß § 1 (7) BauGB bei der Aufstellung von Bauleitplänen verpflichtet, sämtliche öffentl i-
chen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. In diesem 
Verfahren sind das insbesondere auch die Belange der Kinder. 
Der Spielplatz auf dem städtischen Grundstück entspricht nicht den aktuellen Anforderungen 
an Spielflächen. Zudem ist er schlecht einsehbar. Der Bedarf an qualitativ hochwertigen 
ansprechenden Spielflächen ergibt sich aus der derzeitigen Situation im Quartier Brill. Dort 
besteht auf dem genannten städtischen Grundstück der kaum ausgebaute Spielplatz Kirsch-
baumstraße (1100 m²). Die nächsten Spielplätze liegen an der Viktoriastr. (ca. 480 m ent-
fernt), Nützenberg (über 1 km entfernt) und Weyerbuschturm (ca. 700 m entfernt). 
Nach dem Spielflächensystem (Datenstand: 31.12.2002) hat das Quartier Brill einen Fehlbe-
darf an Spielflächen von 5524 m² (entspricht 39,76 %). Zwar wird sich dies mit dem Ankauf 
des Grundstücks Mozartstraße und gleichzeitigem Verkauf des Grundstücks an der Kirsch-
baumstraße nicht wesentlich verbessern (1200 m²), es ergäbe sich aber eine qualitative 
Aufwertung. 
Im Einzugsgebiet (westlich der Briller Str.) leben in den Altersgruppen 

 0 -  3 Jahre 134 
 3 –  6  Jahre 130 
 6 – 10 Jahre 150 
10 – 15 Jahre 201 
15  16 Jahre   59 
16 – 19 Jahre 107 Kinder. Insgesamt also 781 Kinder und Jugendliche. 

Die Ausstattung neuer Spielflächen soll auch für ältere Kinder geeignet sein, da zur Zeit 
unerlaubterweise die Außenanlagen der Kindergärten (Bayreutherstraße) genutzt werden. 
 

Ein dritter in die Abwägung einzustellender Aspekt ist der Bedarf an höherwertigem Wohn-
raum. Die Bedeutung des innerstädtischen Wohnens nimmt zu. Eine Stadtrandzersiedelung 
ist nicht gewünscht. Um dennoch dem allgemeinen Abwanderungstrend in Wuppertal entge-
genzuwirken ist insbesondere auch die Ausweisung von Baurecht in höherwertigen Wohn-
gegenden notwendig. In diesem Zusammenhang ist auch das auf der Fläche des aufzuge-
benden Spielplatzes zu schaffende Baurecht für ein Wohngebäude zu sehen. 
Unter Berücksichtigung der Nachbarbebauung wurde zur Offenlage folgende Festsetzung 
getroffen: 

 allg. Wohngebiet, Grundflächenzahl 0,4, max. Geschossflächenzahl von 0,8 bei offener 
Bauweise mit max. 2 Vollgeschossen. 

 Die Baugrenzen orientieren sich an der Nachbarbebauung. Die Bautiefe resultiert aus den 
Festsetzungen der Nachbargrundstücke. 

Ziel ist es, mittels der genannten Festsetzungen eine städtebaulich wünschenswerte, baulich 
der Umgebung angepasste Baulückenschließung zu erreichen. 
 

Im Rahmen eines gemeinsamen Ortstermins mit der Unteren Denkmalbehörde und dem 
Rheinischen Amt für Denkmalpflege wurde auch über eine rückwärtige Bebauung des 
Grundstücks gesprochen. In dem Fall könne der Blick auf das denkmalgeschützte Gebäude 
Kirschbaumstraße 15 freigehalten werden. Die Gärten sämtlicher benachbarter Häuser lie-
gen allerdings im rückwärtigen Bereich der Grundstücke. Eine Verschiebung des Baurechts 
in den „hinteren“ Grundstücksbereich würde zu einer Durchbrechung des stadtgestalter i-
schen (historischen) Prinzips führen und damit zu einer Störung der Ensemblewirkung. Au-
ßerdem - so die Untere Landschaftsbehörde - würde der Charakter eines zusammenhän-
genden Gartenraumes mit vielfältigen Vorteilen für Fauna und Flora verloren gehen. Der Bio-
topverbund wäre gestört. Die kleinklimatischen Verhältnisse würden sich verändern. Nach-
bargrundstücke würden durch Verschattung erheblich beeinträchtigt. 
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Auf Grund der zu erwartenden negativen Beeinträchtigungen wird eine Bebauung im rück-
wärtigen Grundstücksbereich deshalb abgelehnt. 
 

Im Fachgutachten des Rheinischen Amtes für Denkmalpflege aus dem Jahre 1999 sind be-
deutsame Freiflächen explizit erwähnt, das städtische Grundstück jedoch nicht. Die Bedeu-
tung der Freifläche beschränkt sich somit auf die Erhaltung der durch Grün verdeckten Sicht 
auf das Eingangsportal des Gebäudes Kirschbaumstraße 15. Je nach Standort des Betrach-
ters ist diese Sichtbeziehung bereits derzeit nicht bzw. nur eingeschränkt gegeben. 
 

Aus städtebaulichen und ökologischen Gründen wird deshalb eine Verlagerung der über-
baubaren Fläche abgelehnt. Um allerdings dem denkmalgeschützten Gebäude Kirschbaum-
straße 15 Rechnung zu tragen, wird die max. zulässige Gebäudehöhe näher definiert durch 
die Festlegung von Trauf- und Firsthöhe. Abgeleitet aus der Bebauung Kirschbaumstraße 9 
wird als max. Firsthöhe 168,80 m NHN und als max. Traufhöhe 164 m NHN festgesetzt.  
 

Die zur Offenlage eingegangenen Anregungen wurden zusammengefasst, in die Abwägung eingestellt und in 
den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 634 eingearbeitet. Der Bezirksvertretung Elberfeld West hat 
bereits am 19.01.2005 die Vorlage zum Satzungsbeschluss vorgelegen. Die Bezirksvertretung konnte dem Be-
schlussvorschlag jedoch so nicht zustimmen, da die geplante Bebauung des derzeitigen Spielplatzes in Abstim-
mung mit der Denkmalbehörde erfolgen sollte.  
Mittels einer Vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes wurde die First- und Traufhöhenfestsetzung ergänzt 
durch zusätzlich geänderte Baugrenzen, um der gewünschten Sichtachse der Kirschbaumstraße in westlicher 
Richtung sowie dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude Kirschbaumstraße 15 Rechnung zu tragen.  
Entgegen der offengelegten Planung soll deshalb mit den Baugrenzen nicht mehr die Straßenflucht aufgegriffen 
werden. Stattdessen greift die Baugrenze die Bauflucht der Gebäude Kirschbaumstraße Nr. 7 und 9 auf. Die 
dadurch bedingte Reduzierung der überbaubaren Fläche im straßennahen Bereich wird durch eine Ände-
rung/Erweiterung der Baugrenzen an der straßenabgewandten Seite bis in eine Grundstückstiefe analog der 
Nachbarbebauung kompensiert. Gegen die so geänderte Planung hat das Rheinische Amt für Denkmalpflege 
laut Schreiben vom 15.02.2005 keine Bedenken. 
 

Nach Abwägung der unterschiedlichen z. T. widersprüchlichen Belange kann so einerseits 
die städtebaulich wünschenswerte Baulückenschließung, aber andererseits auch aufgrund 
der unterschiedlichen Gebäudehöhen die Sonderstellung der Hauses Kirschbaumstraße 15 
gesichert werden. 
Der Anregung wird überwiegend gefolgt. 

 
 
Zu 3: 
 
Anregung: 
 

Die Untere Denkmalbehörde hält eine Bebauung des städtischen Grundstücks für nicht wün-
schenswert. 
Die über die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher  Belange vorgeb-
rachten Anregungen und bereits in der Vorlage zum Offenlegungsbeschluss behandelten 
Argumente hinausgehenden Anregungen werden nachfolgend aufgelistet: 
Bei der städtischen Fläche handele es sich um eine die Struktur des Briller Viertels prägende 
Freifläche. 
Die Erlebbarkeit definiere sich durch die gewollte städtebauliche Funktion in der historischen 
Entwicklung des Viertels. Die Freifläche übernehme im Knick der Kirschbaumstraße eine 
überaus wesentliche Gelenkfunktion zur Freihaltung einer signifikanten, stadträumlichen 
Sichtbeziehung Elberfelds. 
Die Villa Kirschbaumstraße 15 sei entsprechend mit zwei Schauseiten als bewusst architek-
tonischer Blickfang konzipiert worden. Eine Bebauung der Parzelle unter Einhaltung der Ge-
bäudefluchten der Nachbarbebauung würde die herausragende städtebauliche Situation 
völlig „verunklären“, da die Portalseite der Villa massiv verdeckt würde.  
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In Bezug auf das bauordnungsrechtliche Verfahren wird angemerkt, dass bei einer Bebau-
ung entsprechend der vorgesehenen Festsetzungen unter fachlichen Aspekten von einer 
„wesentlichen Beeinträchtigung“ des angrenzenden Baudenkmals auszugehen sei. Die Ertei-
lung der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis kann deshalb nicht in Aussicht gestellt werden.  
 
Abwägung und Beschlussempfehlung: 
 

Der Vollständigkeit halber werden nachfolgend die zum Aufstellungs- und Offenlegungsbe-
schluss getroffenen Aussagen zum Denkmalschutz wiedergegeben. Sie resultieren im we-
sentlichen aus der Stellungnahme der Unteren Denkmalbehörde. 

 Die Untere Denkmalbehörde weist darauf hin, dass das städtische Grundstück (Elberfeld, 
Flur 385, Flurstück 72/44) im Gutachten als "erhaltenswerte, z. T. gestaltete, den Denk-
malbereich prägende Freifläche" ausgewiesen sei. Eine Bebauung sei zudem auch im 
Sinne des DSchG NW aufgrund der räumlichen Nähe des Baudenkmales Kirschbaumstr. 
15 höchst problematisch.  

 Nach Aussage des Rheinischen Amtes für Denkmalpflege erfüllt das Briller Viertel die 
Voraussetzungen eines Denkmalbereiches, allerdings muss die Untere Denkmalbehörde 
zur Unterschutzstellung ein förmliches Satzungsverfahren nach § 5 und 6 DSchG NW 
durchführen. Dies ist bisher nicht geschehen. Es handelt sich hier also noch nicht um ei-
nen rechtsverbindlichen Denkmalbereich. 

 „Der Denkmalbereich wird nicht nur geprägt durch Einzelbauten und durch die Abfolge 
von Baukörpern, sondern auch durch Gartenanlagen. .....Innerhalb der Freiflächen wird 
einzelnen Freiflächen eine besondere historische Bedeutung zugesprochen ....“. Hier 
sind genannt Nützenbergpark, reformierter Friedhof sowie die Wiese am „Schaffstal“. 
Das städtische Grundstück ist entgegen der Aussage der Unteren Denkmalbehörde nicht 
explizit erwähnt. Aufgrund seiner schlechten Einsehbarkeit und der unzureichenden 
Spielplatzausstattung ist ein „Erleben“ des Grundstücks kaum möglich. 

 

Sowohl das von der Änderung des Bebauungsplanes betroffene Grundstück als auch das 
angrenzende Grundstück mit dem Baudenkmal Kirschbaumstraße 15 liegen im Briller Viertel. 
Für diesen Stadtteil hat der Landschaftsverband Rheinland bereits 1999 ein Fachgutachten 
vorgelegt. Demnach erfüllt das Briller Viertel die Voraussetzungen eines Denkmalbereiches, 
allerdings muss die Untere Denkmalbehörde zur Unterschutzstellung ein förmliches Sat-
zungsverfahren nach § 5 und 6 DSchG NW durchführen. Dies ist bisher nicht geschehen. Es 
handelt sich hier also noch nicht um einen rechtsverbindlichen Denkmalbereich. 
Hier sei aber auf die Beschlussdrucksache VO/2432/04 hingewiesen: 
Nachdem die Denkmalbereichssatzung Zooviertel am 06.01.2004 rechtkräftig geworden ist, 
hat der Rat der Stadt Wuppertal mit Datum 29.03.2004 die Verwaltung beauftragt, „die Erar-
beitung weiterer Denkmalbereichssatzungen im Rahmen der organisatorischen Möglichkei-
ten in der Reihenfolge „Denkmalbereichssatzung Beyenburg“, „Denkmalbereichssatzung 
Cronenberg“, „Denkmalbereichssatzung für das Briller-Viertel“ durchzuführen“.  
 

Neben der Berücksichtigung des Denkmalschutzaspektes ist die Stadtplanung allerdings 
gemäß § 1 (7) BauGB bei der Aufstellung von Bauleitplänen verpflichtet, sämtliche öffentl i-
chen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. In diesem 
Verfahren sind das insbesondere auch die Belange der Kinder. 
Der Spielplatz auf dem städtischen Grundstück entspricht nicht den aktuellen Anforderungen 
an Spielflächen. Zudem ist er schlecht einsehbar. Der Bedarf an qualitativ hochwertigen 
ansprechenden Spielflächen ergibt sich aus der derzeitigen Situation im Quartier Brill. Dort 
besteht auf dem genannten städtischen Grundstück der kaum ausgebaute Spielplatz Kirsch-
baumstraße (1100 m²). Die nächsten Spielplätze liegen an der Viktoriastr. (ca. 480 m ent-
fernt), Nützenberg (über 1 km entfernt) und Weyerbuschturm (ca. 700 m entfernt). 
Nach dem Spielflächensystem (Datenstand: 31.12.2002) hat das Quartier Brill einen Fehlbe-
darf an Spielflächen von 5524 m² (entspricht 39,76 %). Zwar wird sich dies mit dem Ankauf 
des Grundstücks Mozartstraße und gleichzeitigem Verkauf des Grundstücks an der Kirsch-
baumstraße nicht wesentlich verbessern (1200 m²), es ergäbe sich aber eine qualitative 
Aufwertung. 
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Im Einzugsgebiet (westlich der Briller Str.) leben in den Altersgruppen 
 0 -  3 Jahre 134 
 3 –  6  Jahre 130 
 6 – 10 Jahre 150 
10 – 15 Jahre 201 
15  16 Jahre   59 
16 – 19 Jahre 107 Kinder. Insgesamt also 781 Kinder und Jugendliche. 

Die Ausstattung neuer Spielflächen soll auch für ältere Kinder geeignet sein, da zur Zeit 
unerlaubterweise die Außenanlagen der Kindergärten (Bayreutherstraße) genutzt werden. 
 

Ein dritter in die Abwägung einzustellender Aspekt ist der Bedarf an höherwertigem Wohn-
raum. Die Bedeutung des innerstädtischen Wohnens nimmt zu. Eine Stadtrandzersiedelung 
ist nicht gewünscht. Um dennoch dem allgemeinen Abwanderungstrend in Wuppertal entge-
genzuwirken ist insbesondere auch die Ausweisung von Baurecht in höherwertigen Wohn-
gegenden notwendig. In diesem Zusammenhang ist auch das auf der Fläche des aufzuge-
benden Spielplatzes zu schaffende Baurecht für ein Wohngebäude zu sehen. 
Unter Berücksichtigung der Nachbarbebauung wurde zur Offenlage folgende Festsetzung 
getroffen: 

 allg. Wohngebiet, Grundflächenzahl 0,4, max. Geschossflächenzahl von 0,8 bei offener 
Bauweise mit max. 2 Vollgeschossen. 

 Die Baugrenzen orientieren sich an der Nachbarbebauung. Die Bautiefe resultiert aus den 
Festsetzungen der Nachbargrundstücke. 

Ziel ist es, mittels der genannten Festsetzungen eine städtebaulich wünschenswerte, baulich 
der Umgebung angepasste Baulückenschließung zu erreichen. 
 

Im Rahmen eines gemeinsamen Ortstermins mit der Unteren Denkmalbehörde und dem 
Rheinischen Amt für Denkmalpflege wurde, auch über eine rückwärtige Bebauung des 
Grundstücks gesprochen. In dem Fall könne der Blick auf das denkmalgeschützte Gebäude 
Kirschbaumstraße 15 freigehalten werden. Die Gärten sämtlicher benachbarter Häuser lie-
gen allerdings im rückwärtigen Bereich der Grundstücke. Eine Verschiebung des Baurechts 
in den „hinteren“ Grundstücksbereich würde zu einer Durchbrechung des stadtgestalter i-
schen (historischen) Prinzips führen und damit zu einer Störung der Ensemblewirkung. Au-
ßerdem - so die Untere Landschaftsbehörde - würde der Charakter eines zusammenhän-
genden Gartenraumes mit vielfältigen Vorteilen für Fauna und Flora verloren gehen. Der Bio-
topverbund wäre gestört. Die kleinklimatischen Verhältnisse würden sich verändern. Nach-
bargrundstücke würden durch Verschattung erheblich beeinträchtigt. 
Auf Grund der zu erwartenden negativen Beeinträchtigungen wird eine Bebauung im rück-
wärtigen Grundstücksbereich deshalb abgelehnt. 
 

Im Fachgutachten des Rheinischen Amtes für Denkmalpflege aus dem Jahre 1999 sind be-
deutsame Freiflächen explizit erwähnt, das städtische Grundstück jedoch nicht. Die Bedeu-
tung der Freifläche beschränkt sich somit auf die Erhaltung der durch Grün verdeckten Sicht 
auf das Eingangsportal des Gebäudes Kirschbaumstraße 15. 
Aktuell ist der Blick auf die Villa durch den sich auf dem Grundstück befindenden Grünbe-
stand erheblich eingeschränkt. Zudem hängt die Einsehbarkeit des Grundstücks insbesonde-
re auch vom Standort des Betrachters ab. 
 

Aus städtebaulichen und ökologischen Gründen wird deshalb eine Verlagerung der über-
baubaren Fläche abgelehnt. Um allerdings dem denkmalgeschützten Gebäude Kirschbaum-
straße 15 Rechnung zu tragen, wird die max. zulässige Gebäudehöhe näher definiert durch 
die Festlegung von Trauf- und Firsthöhe. Abgeleitet aus der Bebauung Kirschbaumstraße 9 
wird als max. Firsthöhe 168,80 m NHN und als max. Traufhöhe 164 m NHN festgesetzt.  
 

Die zur Offenlage eingegangenen Anregungen wurden zusammengefasst, in die Abwägung eingestellt und in 
den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 634 eingearbeitet. Der Bezirksvertretung Elberfeld West hat 
bereits am 19.01.2005 die Vorlage zum Satzungsbeschluss vorgelegen. Die Bezirksvertretung konnte dem Be-
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schlussvorschlag jedoch so nicht zustimmen, da die geplante Bebauung des derzeitigen Spielplatzes in Abstim-
mung mit der Denkmalbehörde erfolgen solle. 
Mittels einer Vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes wurde die First- und Traufhöhenfestsetzung ergänzt 
durch zusätzlich geänderte Baugrenzen, um der gewünschten Sichtachse der Kirschbaumstraße in westlicher 
Richtung sowie dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude Kirschbaumstraße 15 Rechnung zu tragen.  
Entgegen der offengelegten Planung soll deshalb mit den Baugrenzen nicht mehr die Straßenflucht aufgegriffen 
werden. Stattdessen greift die Baugrenze die Bauflucht der Gebäude Kirschbaumstraße Nr. 7 und 9 auf. Die 
dadurch bedingte Reduzierung der überbaubaren Fläche im straßennahen Bereich wird durch eine Ände-
rung/Erweiterung der Baugrenzen an der straßenabgewandten Seite bis in eine Grundstückstiefe analog der 
Nachbarbebauung kompensiert. Gegen die so geänderte Planung hat das Rheinische Amt für Denkmalpflege 
laut Schreiben vom 15.02.2005 keine Bedenken. Seitens der Unteren Denkmalbehörde erfolgt die Aussage: „Auf 
Grund der Übernahme der Gebäudefluchtlinien der Häuser Kirschbaumstraße 9, 7 ff. sind die aus § 9 (1) b 
DSchG NW resultierenden „wesentlichen Bedenken“, die sich auf die städtebauliche Wahrnehmbarkeit der Por-
talseite der Villa Kirschbaumstraße 15 bezog, als ausgeräumt zu betrachten. 
 

Nach Abwägung der unterschiedlichen z.T. widersprüchlichen Belange kann so einerseits 
die städtebaulich wünschenswerte Baulückenschließung, aber andererseits auch aufgrund 
der unterschiedlichen Gebäudehöhen und der geänderten Baugrenzen die Sonderstellung der 
Hauses Kirschbaumstraße 15 gesichert werden. 
 

Da im Rahmen der Bauleitplanung alle öffentlichen und privaten Belage gegeneinander und 
untereinander abzuwägen sind, ist, sobald ein rechtskräftiger Bebauungsplan vorliegt, dieser 
maßgeblich für bauordnungsrechtliche Genehmigungsverfahren. 
 

Der Anregung wird nur bedingt gefolgt. 
 
 
Zu 4: 
 
Anregung: 
 

Das Staatliche Umweltamt hat aus Sicht des Immissionsschutzes keine grundsätzlichen Be-
denken gegen das Bauleitplanverfahren.  
Für die abwassertechnische Erschließung sei 

 die Sanierung der Kläranlage Buchenhofen umzusetzen und abzuschließen und 

 das Niederschlagswasser gem. den Anforderungen des § 51 LWG zu behandeln. 
Für die Versickerung bzw. Direkteinleitung des Niederschlagswassers sei gemäß §§ 2, 3 
WHG eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich, die bei der zuständigen Unteren Wasser-
behörde zu beantragen sei. 
 
Abwägung und Beschlussempfehlung: 
 

Auf die Einzelaspekte der Anregungen wurde bereits zum Offenlegungsbeschluss eingegan-
gen. Nachfolgend werden sie -ergänzt um aktuelle Erkenntnisse z. B. zum Sanierungsstand 
der Kläranlage Buchenhofen- nochmals wiedergegeben: 

 Nach Informationen der WSW ist die erste Ausbaustufe zur Stickstoffeliminierung auf 
der Kläranlage Buchenhofen seit Ende 2001 in Betrieb. Mit der Fertigstellung der 
„Gesamtsanierung“ der Kläranlage Buchenhofen ist Mitte 2005 zu rechnen. Die WSW 
AG geht davon aus, dass spätestens Mitte 2005 sämtliche Grenzwerte der Abwas-
serverordnung im Ablauf der Kläranlage eingehalten werden. Der Rückgang der Ein-
wohnerzahlen im Stadtgebiet Wuppertal führt voraussichtlich zu einer Reduzierung 
der Schmutzfracht im Zulauf der Kläranlage. Der Anschluss zusätzlicher Wohnbe-
bauung (hier: ein Wohngebäude) könnte durch den Rückgang der Einwohnerzahlen 
kompensiert werden. In der Summe sind nach Einschätzung der WSW AG keine grö-
ßeren Schmutzfrachten zu erwarten. 

 Weil nach Aussage der WSW AG eine gedrosselte Einleitung des anfallenden Re-
genwassers in den RW-Kanal grundsätzlich möglich ist, kann eine Entwässerung 
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nach § 51 a LWG NW nicht gefordert werden. Unabhängig davon wird im Rahmen 
dieses Bebauungsplanänderungsverfahrens auf Folgendes hingewiesen:  
„Das anfallende Niederschlagswasser ist gemäß § 51a Abs. 1 LWG zu versickern, zu 
verrieseln oder ortsnah einzuleiten. Die Einleitung von Niederschlagswasser in das 
Grundwasser oder ortsnah in ein Gewässer stellt eine Gewässerbenutzung dar, für 
die gemäß § 2 Abs. 1 WHG eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist. Diese ist 
vor Erteilung der Baugenehmigung bei der Unteren Wasserbehörde der Stadt Wup-
pertal einzuholen.“ 
Um den Regenwasserkanal möglichst nicht weiter zu belasten, soll also zunächst die 
Versickerungsfähigkeit im Rahmen des Grundstücksverkehrs (das Städtische Grund-
stück soll nach Rechtskraft dieser Bebauungsplanänderung veräußert werden) über-
prüft werden. Sollte sich herausstellen, dass eine Versickerung nicht möglich ist, be-
steht dann die Möglichkeit der Einleitung in den Kanal, so dass die Entwässerung auf 
jeden Fall gewährleistet ist. 

Den Anregungen wird gefolgt. 
 
 
Zu 5: 
 
Anregung: 
 

Seitens der WSW wird nochmals darauf hingewiesen, dass der Bereich der Bebauungsplan-
änderung im Trennverfahren entwässert. Ein Anschluss an die vorhandene Kanalisation in 
der Kirschbaumstraße ist möglich. Es folgen die bereits zur Offenlage dargelegten Ausfüh-
rungen zur Regen- und Schmutzwasserentsorgung. 
 
Abwägung und Beschlussempfehlung: 
 

Den als Anregung vorgebrachten, aber bereits zur Offenlage in die Planung und Begrün-
dung eingestellten und nun aktualisierten Ausführungen wird gefolgt. 

 Die erste Ausbaustufe zur Stickstoffeliminierung auf der Kläranlage Buchenhofen ist seit 
Ende 2001 in Betrieb. Mit der Fertigstellung der „Gesamtsanierung“ der Kläranlage Bu-
chenhofen ist Mitte 2005 zu rechnen. Die WSW AG geht davon aus, dass spätestens Mit-
te 2005 sämtliche Grenzwerte der Abwasserverordnung im Ablauf der Kläranlage einge-
halten werden. Der Rückgang der Einwohnerzahlen im Stadtgebiet Wuppertal führt vor-
aussichtlich zu einer Reduzierung der Schmutzfracht im Zulauf der Kläranlage. Der An-
schluss zusätzlicher Wohnbebauung (hier: ein Wohngebäude) könnte durch den Rück-
gang der Einwohnerzahlen kompensiert werden. In der Summe sind nach Einschätzung 
der WSW AG keine größeren Schmutzfrachten zu erwarten. 

 Weil nach Aussage der WSW AG eine gedrosselte Einleitung des anfallenden Regen-
wassers in den RW-Kanal grundsätzlich möglich ist, kann eine Entwässerung nach § 51 
a LWG NW nicht gefordert werden. Unabhängig davon wird im Rahmen dieses Be-
bauungsplanänderungsverfahrens darauf hingewiesen, dass  
„Das anfallende Niederschlagswasser ist gemäß § 51a Abs. 1 LWG zu versickern, zu 
verrieseln oder ortsnah einzuleiten. Die Einleitung von Niederschlagswasser in das 
Grundwasser oder ortsnah in ein Gewässer stellt eine Gewässerbenutzung dar, für die 
gemäß § 2 Abs. 1 WHG eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist. Diese ist vor Er-
teilung der Baugenehmigung bei der Unteren Wasserbehörde der Stadt Wuppertal ein-
zuholen.“ 
Um den Regenwasserkanal möglichst nicht weiter zu belasten, soll also zunächst die 
Versickerungsfähigkeit im Rahmen des Grundstücksverkehrs (das städtische Grundstück 
soll nach Rechtskraft dieser Bebauungsplanänderung veräußert werden) überprüft wer-
den. Sollte sich herausstellen, dass eine Versickerung nicht möglich ist, besteht dann die 
Möglichkeit der Einleitung in den Kanal, so dass die Entwässerung auf jeden Fall gewähr-
leistet ist. 
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Zu 6: 

 
Anregung: 
 

Die Untere Wasserbehörde regt an, 

 den Briller Bach, der in der Briller Straße verläuft, der Vollständigkeit halber mit in den 
Plan aufzunehmen. 

 den Hinweis zur Versickerung wie folgt zu ändern: 
Vor Anschluss des anfallenden Niederschlagswassers an den öffentlichen Regen-
wasserkanal sollte gemäß § 51a Abs. 1 Landeswassergesetz NW (LWG NW) die 
Versickerung, Verrieselung oder ortsnahe Einleitung überprüft werden. 

Die Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser oder ortsnah in ein Gewäs-
ser stellt eine Gewässerbenutzung dar, für die gemäß § 2 ABS. 1 WHG eine wasserrech-
tliche Erlaubnis erforderlich ist. Diese ist vor Erteilung der Baugenehmigung bei der Un-
teren Wasserbehörde der Stadt Wuppertal einzuholen. 
Der Regenwasserkanal in der Kirschbaumstraße mündet in den Hülsbecker Bach (Einlei-
tung 6510 4604). Der Stadt Wuppertal liegt eine Aufforderung zur Sanierung der Einlei-
tung durch die Bezirksregierung Düsseldorf vor (Ordnungsverfügung, Sanierungsfrist ab-
gelaufen). 
Der Regenwasserkanal ist im weiteren Verlauf in der Briller Straße (Briller Bach) bereits 
im Ist-Zustand überlastet, so dass eine weitere Einleitung in das Regenwasserkanalnetz 
nur gedrosselt erfolgen kann. 

Begründung: 
Weil nach Aussage der WSW AG eine gedrosselte Einleitung des anfallenden Regen-
wassers in den RW-Kanal grundsätzlich möglich ist, kann eine Entwässerung nach § 51 
a LWG NW nicht gefordert werden. Um die Regenwasserkanalisation zu entlasten, sollte 
hier aber dennoch § 51a LWG umgesetzt werden. 

 
Abwägung und Beschlussempfehlung: 
 

Der Briller Bach wird nachrichtlich aufgenommen. 
Da es sich bei den Ausführungen zu § 51 LWG um eine Konkretisierung dessen handelt, 
was bereits zur Offenlage vorgesehen war, wird den Anregungen gefolgt. 

 
 
Zu 7: 

 
Anregung: 
 

In der UBB-Stellungnahme vom 15.06.04 wurde darauf hingewiesen, dass im Änderungsbe-
reich des B-Plans (Grundstück Kirschbaumstr. zw. Nr. 9 und 15, Flurstück 72/44) Anhalt-
spunkte auf schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten vorlägen und daher eine orien-
tierende Untersuchung durchgeführt werden müsse. Zwischenzeitlich sind die Felduntersu-
chungen (Bohrungen, Probennahme) durchgeführt worden. Die bisher vorliegenden Ergeb-
nisse der chem. Analysen zeigen auf, dass zur abschließenden Klärung der Nutzungsver-
träglichkeit ergänzende Analysen zur Durchführung der weiteren Sachverhaltsermittlung er-
forderlich sind. Diese Analysen laufen zur Zeit noch. 
 

Die Bedenken gegen den Satzungsbeschluss sind aus Sicht der UBB noch nicht abschlie-
ßend ausgeräumt. Da es sich aber um eine städtische Liegenschaft handelt, die zur Veräu-
ßerung ansteht, sollen in jedem Fall im Verkaufsvertrag die ggf. nötigen weiteren Sanie-
rungsmaßnahmen festgeschrieben werden. Bei einem Nutzungskonflikt mit der vorhandenen 
Spielplatznutzung würden von der Unteren Bodenschutzbehörde, unabhängig von einem 
bau- oder planungsrechtlichen Verfahren, Sanierungs- oder Schutz- und Beschränkungs-
maßnahmen veranlasst werden. 
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Von Seiten der UBB wird vorgeschlagen, die Änderungsflächen als Warnfunktion für die 
nachfolgenden Verfahren nach § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB zu kennzeichnen. Diese Kennzeich-
nung kommt gemäß Mustererlass in Betracht, wenn die Kennzeichnung ausreichend ist, weil 
die Durchführung der Maßnahmen nach den Umständen des Einzelfalls künftigem Verwal-
tungshandeln überlassen werden kann. 

Weiterhin wird empfohlen, für die Fläche einen Hinweis dergestalt aufzunehmen, dass die 
UBB im Baugenehmigungsverfahren, um die nötigen Regelungen für die bauvorbereitenden 
Maßnahmen berücksichtigen zu können, durch die Baugenehmigungsbehörde zu beteiligen 
ist. 
 
Abwägung und Beschlussempfehlung: 
 

Den Anregungen wird gefolgt. 

 
 
Zu 8: 

 
Anregung: 
 

Die Untere Landschaftsbehörde (ULB) begrüßt die Änderung des Bebauungsplanes. Der 
letzte Satz der textl. Festsetzung bezüglich der Ausgleichsmaßnahme sei folgendermaßen 
zu ändern: 
„Der Grundeigentümer des Eingriffsgrundstücks übernimmt im Sinne des § 135 a BauGB die 
entstehenden Kosten für die anfallende Ausgleichsmaßnahme“. 
 
Abwägung und Beschlussempfehlung: 
 

Laut bisheriger Festsetzung sollte eine anteilige Beteiligung erfolgen. Unter haushaltstechni-
schen Gesichtspunkten ist eine komplette Übernahme der Kosten begrüßenswert. Durch die 
gewünschte Änderung der Festsetzung werden die Grundzüge der Planung nicht tangiert. 
Der Anregung wird gefolgt. 

 
 
Zu 9: 

 
Anregung: 
 

Die jetzt vorliegende Auswertung der Luftbildaufnahmen des Kampfmittelräumdienstes ist 
negativ. Da nicht auszuschließen sei, dass Kampfmittel im Boden vorhanden sind, sollten die 
Erdarbeiten mit entsprechender Vorsicht ausgeführt werden. 
Empfohlen wird vor Durchführung evtl. größerer Bohrungen Probebohrungen im Schnecken-
bohrverfahren zu erstellen. 
 
Abwägung und Beschlussempfehlung: 
 

Auf Grund der Stellungnahme wird in den textlichen Festsetzungen und Hinweisen folgender 
Text aufgenommen:  
„Empfehlung des Kampfmittelräumdienstes: 
Vor Durchführung evtl. erforderlicher größerer Bohrungen (z.B. Pfahlgründungen) sind Pro-
bebohrungen (70 bis 120 mm Durchmesser im Schneckenbohrverfahren) zu erstellen, die 
ggf. mit Kunststoff- oder Nichtmetallrohren zu versehen sind. Danach Überprüfung dieser 
Probebohrungen mit ferromagnetischen Sonden. Sämtliche Bohrarbeiten sind mit Vorsicht 
durchzuführen. Sie sind sofort einzustellen, sobald im gewachsenen Boden auf Widerstand 
gestoßen wird. In diesem Falle ist umgehend der Kampfmittelräumdienst zu benachrichti-
gen.“ 
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Zu 10: 

 
Anregung: 
 

Der Rechtsanwalt (RA) beschreibt im ersten Teil seines Schreibens zunächst das Gebäude 
seines Mandanten und geht anschließend auf die Inhalte des Gutachtens des Landschafts-
verbandes Rheinland ein. 
 

Im zweiten Teil des Schreibens werden konkrete Anregungen vorgebracht: 
 
Denkmalschutz und Denkmalpflege: 

Nach allgemeinen Aussagen zum Abwägungsgebot kommt der RA zum Schluss, dass bei 
der gegebenen Sachlage davon auszugehen ist, dass die vorgesehenen Bauleitpläne dem 
Abwägungsgebot hinsichtlich des Belanges des Denkmalschutzes voraussichtlich nicht ge-
nügen werden und ein Normenkontrollantrag aus diesem Grunde bereits Erfolg hätte. Aus 
Rechtsgründen erscheine es ausgeschlossen, „dass der Belang des Denkmalschutzes hier 
überhaupt „weggewogen“ werden kann.“ 
Begründung: 

 Bauleitplangebiet erfüllt materiell die Voraussetzungen eines Denkmalbereiches; 

 Stadt Wuppertal hat es „entgegen der Bitte des Landschaftsverbandes Rheinland 
pflichtwidrig unterlassen, ein Unterschutzstellungsverfahren einzuleiten“; 

 denkmalwerte großzügige Bebauung wird durch Schaffung eines neuen Bauplatzes 
weiter verdichtet und 

 denkmalwerte Freiflächen, wie die Gartenanlage des Mandanten und der bisherige 
Spielplatz (der im Hinblick auf das denkmalgeschützte Haus Nr. 15 ebenfalls denk-
malrechtlich relevant ist), werden für eine (nicht erforderliche) Verlagerung des 
Spielplatzes in Anspruch genommen. 

Der tatsächliche Bedarf für einen neuen, größeren Spielplatz wird angezweifelt, da eine nen-
nenswerte Nutzung des bisherigen Spielplatzes nach Aussagen der Mandanten nicht fest-
gestellt werden konnte. Zudem seien die in der Umgebung vorhandenen – im Schreiben der 
Rechtsanwälte nicht näher genannten – Spielmöglichkeiten für Kinder in den Planentwurfun-
terlagen nicht erwähnt. 
 
Eingriff in Natur und Landschaft: 

Nach Verweis auf § 1a Abs. 1 Satz 1 BauGB sowie die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 
mitsamt der vorgeschlagenen Maßnahmen erfolgt der Hinweis, dass im Rahmen dieses Bau-
leitplanverfahrens das Vermeidungsgebot unberücksichtigt ist. Der Eingriff sei unzulässig, da 

 ein hinreichender Bedarf an einem neuen Spielplatz nicht bestehe und 

 die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Range vorgehen  (§ 4 
Abs. 5 LG NW).  

 
Folgekosten: 

Die Kosten der Planung seien nicht richtig erfasst: 

 die Kosten für die Errichtung des Spielplatzes seien 2 bis 3 mal so hoch; 

 bisher seien die Kosten nur geschätzt worden und 

 Folgekosten (Unterhaltungskosten) sind nicht berücksichtigt. 
 

Abschließend wird betont, dass die Mandanten des RA es „als unmittelbar betroffenen 
Grundstückseigentümer erwartet“ hätten, im Vorfeld der Planung angesprochen zu werden 
um gemeinschaftlich nach einer einvernehmlichen Lösung zu suchen.  
 
Abwägung und Beschlussempfehlung: 
 

Bestandteil dieses Änderungsverfahrens ist ausschließlich das städtische derzeitige Spiel-
platzgrundstück. 
 
Denkmalschutz und Denkmalpflege: 

Gemäß § 1 (7) BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die öffentlichen und priva-
ten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. In diesem Verfahren 
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sind das insbesondere der Denkmalschutz, die Belange der Kinder bezüglich Spielplatzflä-
chen und Wohnraum unter Berücksichtigung städtebaulicher Aspekte. Keinem der Belange, 
auch nicht dem Denkmalschutz, wird ein Vorrang eingeräumt. 
 

Wie auch vom RA dargelegt, liegt sowohl das von der Änderung des Bebauungsplanes be-
troffene Grundstück als auch das angrenzende Grundstück mit dem Baudenkmal Kirsch-
baumstraße 15 im Briller Viertel. Für diesen Stadtteil hat der Landschaftsverband Rheinland 
bereits 1999 ein Fachgutachten vorgelegt. Demnach erfüllt das Briller Viertel die Vorausset-
zungen eines Denkmalbereiches. Das notwendige förmliches Satzungsverfahren nach § 5 
und 6 DSchG NW ist seitens der Untere Denkmalbehörde noch nicht durchgeführt worden. 
Es handelt sich bei dem Briller Viertel also noch nicht um einen rechtsverbindlichen Denk-
malbereich. 
Dem Vorwurf, die Stadt Wuppertal habe es „entgegen der Bitte des Landschaftsverbandes 
Rheinland pflichtwidrig unterlassen, ein Unterschutzstellungsverfahren einzuleiten“, kann so 
nicht zugestimmt werden: 
Nachdem die Denkmalbereichssatzung Zooviertel am 06.01.2004 rechtkräftig geworden ist, 
hat der Rat der Stadt Wuppertal mit Datum 29.03.2004 die Verwaltung beauftragt, „die Erar-
beitung weiterer Denkmalbereichssatzungen im Rahmen der organisatorischen Möglichkei-
ten in der Reihenfolge „Denkmalbereichssatzung Beyenburg“, „Denkmalbereichssatzung 
Cronenberg“, „Denkmalbereichssatzung für das Briller-Viertel“ durchzuführen“. (VO/2432/04) 
Die entsprechende Abfolge der Bearbeitung wurde über Jahre hinweg gegenüber den zu 
beteiligenden Bezirksvertretungen und gegenüber der interessierten Öffentlichkeit verlautbart 
und hat in dieser Form allgemeine Akzeptanz erlangt: 
1. Zoo-Viertel - Ratsbeschluss v. 02.05.1983 (Drs. Nr. 2501/83) 
2. Beyenburg - Ratsbeschluss v. 26.11.1990 (Drs. Nr. 2430/90) 
3. Cronenberg - Ratsbeschluss v. 29.03.1995 (Drs. 3901/95) 
4. Briller-Viertel - Ratsbeschluss steht noch aus 
 

In entsprechender Chronologie gingen auch die Anträge des Landschaftsverbandes Rhein-
land, Rheinisches Amt für Denkmalpflege, auf Einleitung der Satzungsverfahren ein: 
Zoo  24.08.1992 
Beyenburg 06.04.1993 
Cronenberg 02.11.1996 
Brill  02.03.1999 
 

Gegen ein Abweichen von dieser Bearbeitungsreihenfolge spricht weiterhin der Umstand, 
dass im zurückliegenden Jahr (2004) bereits umfängliche Vorarbeiten für den Denkmalbe-
reich Beyenburg abgewickelt wurden. U.a. ist hier auf Vermessungsarbeiten des Ressorts 
102 hinzuweisen, die sich für das Ressort 105 auf 8.500 € belaufen. Im Falle einer längeren 
Zurückstellung der Bearbeitung des Denkmalbereiches Beyenburg ist zu befürchten, dass 
ein Teil der gewonnenen Arbeitsergebnisse (infolge zwischenzeitlicher Veränderungen) un-
brauchbar wird. 
 

Neben der Berücksichtigung des Denkmalschutzaspektes sind auch die Belange der Kinder 
in die Abwägung des Bebauungsplanes einzustellen. 
Der Spielplatz auf dem städtischen Grundstück entspricht nicht den aktuellen Anforderungen 
an Spielflächen. Zudem ist er schlecht einsehbar. Der Bedarf an qualitativ hochwertigen 
ansprechenden Spielflächen ergibt sich aus der derzeitigen Situation im Quartier Brill. Dort 
besteht auf dem genannten städtischen Grundstück der kaum ausgebaute Spielplatz Kirsch-
baumstraße (1100 m²). Die nächsten Spielplätze liegen an der Viktoriastr. (ca. 480 m ent-
fernt), Nützenberg (über 1 km entfernt) und Weyerbuschturm (ca. 700 m entfernt). 
Nach dem Spielflächensystem (Datenstand: 31.12.2002) hat das Quartier Brill einen Fehlbe-
darf an Spielflächen von 5524 m² (entspricht 39,76 %). Zwar wird sich dies mit dem Ankauf 
des Grundstücks Mozartstraße und gleichzeitigem Verkauf des Grundstücks an der Kirsch-
baumstraße nicht wesentlich verbessern (1200 m²), es ergäbe sich aber eine qualitative 
Aufwertung. 
Im Einzugsgebiet (westlich der Briller Str.) leben in den Altersgruppen 
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 0 -  3 Jahre 134 
 3 –  6  Jahre 130 
 6 – 10 Jahre 150 
10 – 15 Jahre 201 
15  16 Jahre   59 
16 – 19 Jahre 107 Kinder. Insgesamt also 781 Kinder und Jugendliche. 

Die Ausstattung neuer Spielflächen soll auch für ältere Kinder geeignet sein, da zur Zeit 
unerlaubterweise die Außenanlagen der Kindergärten (Bayreutherstraße) genutzt werden. 
 

Ein dritter in die Abwägung einzustellender Aspekt ist der Bedarf an höherwertigem Wohn-
raum. Die Bedeutung des innerstädtischen Wohnens nimmt zu. Eine Stadtrandzersiedelung 
ist nicht gewünscht. Um dennoch dem allgemeinen Abwanderungstrend in Wuppertal entge-
genzuwirken ist insb. auch die Ausweisung von Baurecht in höherwertigen Wohngegenden 
notwendig. In diesem Zusammenhang ist auch das auf der Fläche des aufzugebenden 
Spielplatzes zu schaffende Baurecht für ein Wohngebäude zu sehen. 
Unter Berücksichtigung der Nachbarbebauung wurde zur Offenlage folgende Festsetzung 
getroffen: 

 allg. Wohngebiet, Grundflächenzahl 0,4, max. Geschossflächenzahl von 0,8 bei offener 
Bauweise mit max. 2 Vollgeschossen. 

 Die Baugrenzen orientieren sich an der Nachbarbebauung. Die Bautiefe resultiert aus den 
Festsetzungen der Nachbargrundstücke. 

Ziel ist es, mittels der genannten Festsetzungen eine städtebaulich wünschenswerte, baulich 
der Umgebung angepasste Baulückenschließung zu erreichen. 
 

Im Rahmen eines gemeinsamen Ortstermins mit der Unteren Denkmalbehörde und dem 
Rheinischen Amt für Denkmalpflege wurde auch über eine rückwärtige Bebauung des 
Grundstücks gesprochen. In dem Fall könne der Blick auf das denkmalgeschützte Gebäude 
Kirschbaumstraße 15 freigehalten werden. Die Gärten sämtlicher benachbarter Häuser lie-
gen allerdings im rückwärtigen Bereich der Grundstücke. Eine Verschiebung des Baurechts 
in den „hinteren“ Grundstücksbereich würde zu einer Durchbrechung des stadtgestalter i-
schen (historischen) Prinzips führen und damit zu einer Störung der Ensemblewirkung. Au-
ßerdem - so die Untere Landschaftsbehörde - würde der Charakter eines zusammenhän-
genden Gartenraumes mit vielfältigen Vorteilen für Fauna und Flora verloren gehen. Der Bio-
topverbund wäre gestört. Die kleinklimatischen Verhältnisse würden sich verändern. Nach-
bargrundstücke würden durch Verschattung erheblich beeinträchtigt. 
Auf Grund der zu erwartenden negativen Beeinträchtigungen wird eine Bebauung im rück-
wärtigen Grundstücksbereich deshalb abgelehnt. 
 

Im Fachgutachten des Rheinischen Amtes für Denkmalpflege aus dem Jahre 1999 sind be-
deutsame Freiflächen explizit erwähnt, das städtische Grundstück jedoch nicht. Die Bedeu-
tung der Freifläche beschränkt sich somit auf die Erhaltung der durch Grün verdeckten Sicht 
auf das Eingangsportal des Gebäudes Kirschbaumstraße 15. Je nach Standort des Betrach-
ters ist diese Sichtbeziehung nicht oder auch schon jetzt nur eingeschränkt gegeben. 
 

Aus städtebaulichen und ökologischen Gründen wird deshalb eine Verlagerung der über-
baubaren Fläche abgelehnt. Um allerdings dem denkmalgeschützten Gebäude Kirschbaum-
straße 15 Rechnung zu tragen, wird die max. zulässige Gebäudehöhe näher definiert durch 
die Festlegung von Trauf- und Firsthöhe. Abgeleitet aus der Bebauung Kirschbaumstraße 9 
wird als max. Firsthöhe 168,80 m NHN und als max. Traufhöhe 164 m NHN festgesetzt.  
 

Die zur Offenlage eingegangenen Anregungen wurden zusammengefasst, in die Abwägung eingestellt und in 
den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 634 eingearbeitet. Der Bezirksvertretung Elberfeld West hat 
bereits am 19.01.2005 die Vorlage zum Satzungsbeschluss vorgelegen. Die Bezirksvertretung konnte dem Be-
schlussvorschlag jedoch so nicht zustimmen, da die geplante Bebauung des derzeitigen Spielplatzes in Abstim-
mung mit der Denkmalbehörde erfolgen solle. Allein die Festsetzung von Trauf- und Firsthöhen war nach Ansicht 
der Bezirksvertretung nicht ausreichend. Deshalb wurden im Rahmen einer Vereinfachten Änderung die First- 
und Traufhöhenfestsetzungen durch geänderte Baugrenzen ergänzt, um der gewünschten Sichtachse der 
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Kirschbaumstraße in westlicher Richtung sowie dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude Kirschbaumstra-
ße 15 Rechnung zu tragen.  
Entgegen der offengelegten Planung soll deshalb mit den Baugrenzen nicht mehr die Straßenflucht aufgegriffen 
werden. Stattdessen greift die Baugrenze die Bauflucht der Gebäude Kirschbaumstraße Nr. 7 und 9 auf. Die 
dadurch bedingte Reduzierung der überbaubaren Fläche im straßennahen Bereich wird durch eine Ände-
rung/Erweiterung der Baugrenzen an der straßenabgewandten Seite bis in eine Grundstückstiefe analog der 
Nachbarbebauung kompensiert. Gegen die so geänderte Planung hat das Rheinische Amt für Denkmalpflege 
laut Schreiben vom 15.02.2005 keine Bedenken. Seitens der Unteren Denkmalbehörde erfolgt die Aussage: „Auf 
Grund der Übernahme der Gebäudefluchtlinien der Häuser Kirschbaumstraße 9, 7 ff. sind die aus § 9 (1) b 
DSchG NW resultierenden „wesentlichen Bedenken“, die sich auf die städtebauliche Wahrnehmbarkeit der Por-
talseite der Villa Kirschbaumstraße 15 bezog, als ausgeräumt zu betrachten. 
 

Nach Abwägung der unterschiedlichen z. T. widersprüchlichen Belange kann durch die vor-
gesehenen Festsetzungen einerseits die städtebaulich wünschenswerte Baulückenschlie-
ßung, aber andererseits auch aufgrund der unterschiedlichen Gebäudehöhen die Sonder-
stellung der Hauses Kirschbaumstraße 15 gesichert werden. 
 
Eingriff in Natur und Landschaft: 

Der „neue“ Spielplatz ist nicht Gegenstand dieses Änderungsverfahrens. Die Festsetzung 
öffentliche Grünfläche Spielbereich nördlich der Kirschbaumstraße ist rechtskräftig. Insofern 
kann hier nur der durch das neue Baurecht bedingte Eingriff hinterfragt werden. Die Begrün-
dung für die Ausweisung der Wohnbaufläche wurde bereits mehrfach genannt. Der Bedarf 
an Spielflächen auch wiederholt belegt. 
Ein uneingeschränkter Vorrang ökologischer Belange stünde im Widerspruch zu § 1 (7) 
BauGB (s. o.). 
 
Folgekosten: 
 

Da das städtische Grundstück (Gemarkung Elberfeld, Flur 385, Flurstück 72/44) auf dem 
freien Markt noch nicht angeboten wird, kann der tatsächliche Erlös derzeit noch nicht bezif-
fert werden. 
 

Die Höhe des Ersatzgeldes für den geplanten Eingriff errechnet sich folgendermaßen: 
Mit Realisierung des Planvorhabens wird sich der gerechnete ökologische Wert des Ein-
griffsgrundstücks von zur Zeit 10.674 auf 4.984 ÖWE (ökologische Werteinheiten) reduzie-
ren; damit beträgt das Defizit 5.690 ÖWE. Bei einem Aufwertungspotenzial von durchschnitt-
lich 5 ÖWE pro m² ergibt sich daraus eine Fläche von 5.690 ÖWE: 5 ÖWE/m² = 1.138 m². 
Für Ankauf und Pflege werden in Wuppertal zur Zeit 2,50 €/m² in Ansatz gebracht. Die Höhe 
des Ersatzgeldes beträgt damit 1.138 m² x 2,50 €/m² = 2.845,00 €. 
Da im Plangebiet weder ein art- noch ein wertgleicher Ausgleich des Eingriffs möglich ist, ist 
die erforderliche Kompensation außerhalb des Plangebietes durchzuführen. Das o. g. Er-
satzgeld dient deshalb als Kostenerstattung für eine Ersatzmaßnahme – Waldüberführung in 
standortheimische potentielle Vegetation – im Stadtbezirk Langerfeld, Flur 519, Flurstück 30. 
Damit kann eine Vollkompensation des Eingriffes in Natur und Landschaft erreicht werden. 
Diese Kosten hat der Erwerber des Grundstücks zu tragen. 
 

Der Ankauf des nördlichen Grundstücks ist erfolgt. Da noch keine konkrete Ausbauplanung 
vorliegt, werden die Ausbaukosten zunächst auf 100.000 € geschätzt. Seitens der Kämmerei 
wurde vorgeschlagen, den Ausbau zu 50 % aus der Pauschale des Stadtbetriebs 208 und zu 
50 % aus dem Verkaufserlös zu finanzieren. Auch derzeitig (November 2004) liegen noch 
keine Ausbauplanungen vor. Zu berücksichtigen ist hier aber auch, dass bei Erhaltung des 
derzeitigen Spielplatzes ebenfalls nicht unerhebliche Kosten für eine Aufwertung erforderlich 
wären. 
 

Bei den genannten Folgekosten handelt es sich um Kosten, die bei jedem anderen Spielplatz 
auch anfallen. Dem Entfall der Steuereinnahmen für das zukünftige Spielplatzgrundstück 
stehen Einnahmen für das neue Wohnungsbaugrundstück gegenüber. Eine Spielplatzunter-
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haltung ist bei neuen wie alten Plätzen erforderlich. Den Einsparungen durch die Aufgabe 
des alten stehen die Kosten des neuen gegenüber. 
Da noch keine konkrete Ausbauplanung vorliegt, können allerdings noch keine Zahlen ge-
nannt werden. 
 

Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
 
Allgemeiner Hinweis: 

Den Mandanten des Rechtsanwalts ist bereits seit Erwerb der Immobilie Kirschbaumstraße 6 
bekannt, dass im Bereich des Garten-/Parkgrundstückes ein Spielplatz geplant ist. Aus die-
sem Grunde hatte sich die Stadt beim damaligen Eigentümerwechsel die Option auf das 
Grundstück gesichert. 
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Nachträglich eingegangenen Anregungen: 
 
 
Zu 11 und 12: 

 
Anregung: 
 

Der RA vertritt eine Eigentümerpartei der Bewohner des Hauses Mozartstr. 28, die sich als 
Eigentümergemeinschaft auch zur Planung geäußert haben. 
Es wird beklagt, dass die bisherige Nutzungssituation im Briller Viertel geändert werden sol-
le, indem der Spielplatz auf ein anderes Gelände verlagert und das bisherige Spielplatzge-
lände bebaut werden solle. 
Es wird darauf hingewiesen, dass 

 der Spielplatzbedarf in der Gegend durch den bestehenden abgedeckt sei, zumal die 
Gärten zum Spielen zur Verfügung stünden; 

 eine qualitative Verbesserung der Spielgeräte auf dem bisherigen Spielplatz wün-
schenswert sei; 

 Nachbarn bereit seien, sich an den diesbezüglichen Kosten zu beteiligen; 

 das bisherige Spielplatzgrundstück auf grund seiner schmalen Straßenfront für eine sich 
in die Umgebung harmonisch einfügende Bebauung denkbar ungünstig geschnitten sei; 

 die Belange des Denkmalschutzes betroffen seien, da der neue Gebäudekörper wie ein 
Fremdkörper wirken müsse und zudem der Blick auf die denkmalgeschützte Nachbarbe-
bauung unterbunden werde; 

 es ein Verlust der Wohnqualität sei, wenn die letzen Grünflächen im Briller Viertel bebaut 
würden; 

 es in Wuppertal keinen Wohnraummangel gebe; 

 kriegsbedingte Baulücken und brachliegende Gewerbeflächen vor der Bebauung der 
letzen Parkgrundstücke im Briller Viertel zu bebauen seien; 

 der derzeitige Spielplatz durch die Kontaminationen, Denkmalschutzauflagen und den 
Grundstückszuschnitt für Kaufinteressenten uninteressant sei; 

 befürchtet wird, dass durch die Anlage des neuen Spielplatzes alter Baumbestand ent-
fernt würde; 

 man darauf bestehe, in die Planungen mit einbezogen zu werden. 
 
Abwägung und Beschlussempfehlung: 
 

Der geplante Spielplatz nördlich der Kirschbaumstraße ist bereits seit Jahrzehnten vorgese-
hen. Bereits 1976 wurde sein Bedarf angemeldet. Seit 1989 ist er auch rechtskräftig im Be-
bauungsplan festgesetzt. Der Flächennutzungsplan stellt hier ebenfalls einen Spielplatz dar. 
Die derzeit anhängige zweite Änderung des Bebauungsplanes Nr. 634 – Funckstraße – um-
fasst diese Fläche nicht, sondern trifft lediglich Festsetzungen für den derzeitigen, südlich 
der Kirschbaumstraße zwischen den Gebäuden Kirschbaumstraße 9 und 15 liegenden 
Spielplatz. 
Dieser wird aufgrund seiner Größe, Lage zwischen den Gebäuden Kirschbaumstraße 9 und 
15 sowie der Ausstattung als unzureichend eingestuft. Die planungsrechtliche Ausweisung 
einer Spielfläche erfolgte u. a. auch zum Schutz einer Buche. Diese konnte aber aus Krank-
heitsgründen nicht erhalten werden. 
Deshalb soll die Fläche einer neuen, ortstypischen Nutzung – Wohnbebauung - zugeführt 
werden. Die vorgesehenen Festsetzungen wie max. Trauf- und Firsthöhe sowie Baugrenzen, 
die sich an der Nachbarbebauung orientieren und einen großzügigen Garten erlauben, ge-
währleisten eine angepasste Bebauung. 
 

Der Bedarf einer größeren attraktiveren Spielfläche spiegelt sich in dem Verhalten der orts-
ansässigen Kinder wider, die unerlaubterweise z. B. den Schulhof an der Bayreuther Straße 
zum Spielen nutzen. Nach dem Spielflächensystem (Datenstand: 31.12.2002) hat das Quar-
tier Brill einen Fehlbedarf an Spielflächen von 5524 m² (entspricht 39,76 %). 
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Der erwähnte Vorschlag einer Aufwertung des derzeitigen Spielplatzes mit finanzieller Betei-
ligung eines Nachbarn wurde geprüft, aber für nicht praktikabel gehalten. Zum einen wurde 
das beurkundete Angebot zum Erwerb der geplanten Spielplatzfläche aus dem Jahre 1995 
am 23.12.04 von der Stadt fristgerecht angenommen. Dadurch ist ein Kaufvertrag zustande 
gekommen, der sich zurzeit in der Abwicklung befindet. Ebenso wurde die Entscheidung, 
den Kinderspielplatz zu verlegen und das dann freiwerdende Grundstück an der Kirsch-
baumstraße mit Baurecht zu verkaufen, um so die Ausbaukosten des neuen Spielplatzes 
finanzieren zu können, schon vor längerer Zeit getroffen. Die dieser Entscheidung zugrunde 
gelegten Finanzdaten lassen nach wie vor keine Zweifel an der Richtigkeit dieser Entschei-
dung aufkommen.  
 

Die angesprochenen Bodenkontaminationen führen derzeitig zu keinen Gesundheitsbeeint-
rächtigungen, sollen aber bei Nutzungsänderung saniert werden. Bei beiden Spielplatz-
grundstücken ist der Gefahrenverdacht bei der vorhandenen Nutzung ausgeräumt und bei 
einer zukünftigen Nutzung als Kinderspielplatz bzw. Wohnbebauung sind Sicherungs- 
und/oder Sanierungsmaßnahme durchzuführen. Diese Maßnahmen können im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens mit einfachen Mitteln z.B. durch Abdeckung der betroffenen 
Teilbereiche mit einer mind. 35 cm dicken Bodenschicht oder einem Abtrag der obersten 
Bodenschichten erreicht werden. 
 

Um dem Denkmalschutz im Briller Viertel noch besser Rechnung zu tragen, wurden mittels 
einer Vereinfachten Änderung die Festsetzungen gegenüber der offengelegten Planversion 
geändert. Entgegen der offengelegten Planung soll nun mit den Baugrenzen nicht mehr die 
Straßenflucht aufgegriffen werden. Stattdessen greift die Baugrenze die Bauflucht der Ge-
bäude Kirschbaumstraße Nr. 7 und 9 auf. Die dadurch bedingte Reduzierung der überbauba-
ren Fläche im straßennahen Bereich wird durch eine Erweiterung der Baugrenzen an der 
straßenabgewandten Seite bis in eine Grundstückstiefe analog der Nachbarbebauung kom-
pensiert. 
 

Mit der Ausweisung von neuen Bauflächen für Eigenheime kann der anwachsenden Abwan-
derungstendenz von bauwilligen Bürgern in das Umland mit seinen negativen Folgen auf die 
Bevölkerungsstruktur der Stadt Wuppertal begegnet werden. Außerdem können hiermit die 
verschiedenen vorhandenen und notwendigen Infrastruktureinrichtungen (Schulen, Kinder-
gärten, kulturelle Einrichtungen, etc.) besser ausgelastet werden. Folglich müssen vermehrt 
solche Flächen auf ihre faktische Eignung überprüft werden, die aufgrund ihrer Lage und 
Größe für eine Wohnbebauung mit Ein- und Zweifamilienhäusern geeignet erscheinen. Zu-
gleich kann durch die Nachverdichtung der vor Ort vorhandenen städtebaulichen Strukturen 
wertvoller Außenbereich geschont werden, welcher ansonsten verstärkt in Anspruch ge-
nommen werden müsste, um das Versorgungsdefizit beheben zu können. 
Die Nutzung von Bauflächen im besiedelten Innenbereich bietet aus Sicht der Stadtentwick-
lung somit zahlreiche ökonomische und ökologische Vorteile.  
 

Die Planung von Spielflächen erfolgt in Wuppertal in Abstimmung mit den Betroffenen, d. h. 
den Anliegern und insbesondere den zukünftigen Nutzern, den Kindern.  
Nach Aussage des Ressorts 103 – Grünflächen und Forsten – kann der derzeitige Baumbe-
stand bei einer Spielplatzrealisierung erhalten werden. 
 

Den Anregungen wird nicht gefolgt. 

 
 
Zu 13: 

 
Anregung: 
 

Zusätzlich zum Schreiben ihres Rechtsanwaltes (Nr. 10) wurden durch die Eheleute unter-
schiedliche Ressorts und Stadtbetriebe der Stadtverwaltung im Januar / Februar 2005 ange-
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schrieben. Das Ressort 101 erhielt mit Datum 20.01.2005 ein Schreiben, in dem der Wunsch 
nach Erhaltung des derzeitigen Zustandes Nachdruck verliehen wird. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit bestehe, den vorhandenen Spielplatz auf-
zuwerten und übersichtlicher zu gestalten. Die schmale Straßenfront sei sogar von Vorteil, 
weil so die Unfallgefahr bei spielenden Kindern gemindert sei. Bei den anfallenden Kosten, 
was Bodengestaltung und Spielgeräte betrifft, sei man gerne bereit, sich finanziell in ange-
messenem Rahmen zu beteiligen. 
Sofern die Grünfläche nördlich der Kirschbaumstraße in Privatbesitz bleibe, werde man auf 
eigene Kosten die Einfriedung der gesamten Straßenfront Kirschbaumstraße/Mozartstraße 
mit einer kunstschmiedeeisernen Zaunanlage versehen, die der bestehenden Einfriedung 
angepasst sei. 
Dies habe zum Vorteil, dass die Freiflächen und Gartenflächen im Briller Viertel erhalten 
bleiben, keine neuen Bausünden entstehen, die denkmalgeschützten umliegenden Bauten 
gut zur Geltung kommen und der gesamte Bereich der Villen und Grünanlagen vielfältig auf-
gewertet würde. 
Abschließend erfolgt der Hinweis auf die Schadstoffkonzentrationen. 
 
Abwägung und Beschlussempfehlung: 
 

Das Ehepaar hatte im o. g. und in verschiedenen früheren Schreiben zu der geplanten Be-
bauungsplanänderung und der Nutzung des Grundstücks Ecke Mozart-
str./Kirschbaumstrasse als Spielfläche Bedenken geäußert. 
 

Ziel der Aufgabe des derzeitigen und Anlage des geplanten neuen Spielplatzes auf dem fast 
doppelt so großen Grundstück an der Ecke Mozartstr./Kirschbaumstrasse ist die Verbesse-
rung des Spielflächenangebotes im Einzugsgebietes. Ein weiterer Grund ist der schlechte 
Zuschnitt des Grundstückes an der Kirschbaumstrasse und seine Lage. Es liegt dicht an der 
Nachbarbebauung und hat nur eine schmale Straßenfront und eine damit verbundene 
schlechte Einsehbarkeit. 
 

Bei einem Ortstermin am 01.02.05, zusammen mit Mitarbeitern/Innen des Stadtbetriebs Ju-
gend und Freizeit sowie Mitarbeitern des Ressorts Grünflächen und Forsten und einer Mitar-
beiterin des Ressorts Stadtentwicklung und Stadtplanung (R 101) wurden die beiden Grund-
stücke noch einmal in Augenschein genommen. Dabei wurde festgestellt, dass das Grund-
stück Mozartstrasse von seiner Lage und Größe her sehr gut als Spielfläche geeignet ist. Es 
stehen auf dieser Fläche für den Spielplatz immerhin ca. 1000 m² mehr zur Verfügung. 
Bei diesem Ortstermin wurde nochmals überprüft, ob der jetzige Spielplatz nicht als Spielflä-
che besser ausgestattet werden könne. Aus den vorgenannten Gründen wurde dies aber 
abgelehnt. 
 

Das Angebot, sich an den Ausbaukosten für den derzeitigen Spielplatz zu beteiligen, wird 
von der Stadt Wuppertal nicht angenommen.  

 Zum einen wurde das von den Eheleuten unterbreitete und beurkundete Angebot aus 
dem Jahre 1995 am 23.12.04 von der Stadt fristgerecht angenommen. Dadurch ist ein 
Kaufvertrag zustande gekommen, der sich zurzeit in der Abwicklung befindet. 

 Ebenso wurde die Entscheidung, den Kinderspielplatz zu verlegen und das dann feiwer-
dende Grundstück an der Kirschbaumstraße mit Baurecht zu verkaufen, um so die Aus-
baukosten des neuen Spielplatzes finanzieren zu können, schon vor längerer Zeit getrof-
fen. 

 

Trotz der geäußerten Anregungen hält die Verwaltung an dem Vorhaben fest, den Spielplatz 
Kirschbaumstrasse als Baugrund zu veräußern und die Fläche an der Mozartstr. als Spielflä-
che auszubauen. Dieses Planungsziel dient dem Zweck, eine quantitative und qualitative 
Verbesserung des Spielflächenangebotes zu erreichen. 
 

Bezüglich der Schadstoffbelastungen ist der Gefahrenverdacht bei der vorhandenen Nut-
zung ausgeräumt und bei einer zukünftigen Nutzung als Kinderspielplatz bzw. Wohnbebau-
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ung sind Sicherungs- und/oder Sanierungsmaßnahme durchzuführen. Diese Maßnahmen 
können im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens mit einfachen Mitteln z.B. durch Ab-
deckung der betroffenen Teilbereiche mit einer mind. 35 cm dicke Bodenschicht oder ein 
Abtrag der obersten Bodenschichten erreicht werden. 
 

Bezüglich der weiteren Argumente sei auf das Schreiben des Rechtsanwaltes und die Be-
handlung desselben unter Punkt 10 dieser Anlage verwiesen. 
 

Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
 
Zu 14: 

 
Anregung: 
 

Per Mail wies der Anwohner darauf hin, dass er seit mehr als 30 Jahren in der Mozartstrasse 
wohne und leider mit ansehen musste, wie der Tennisplatz verschwand und dort ein 
furchtbarer Kasten hingebaut wurde. Er habe gehört, dass zu allem Übel auch jetzt noch der 
Spielplatz verschwinden soll und diese Grünfläche werde dann auch mit einem unnützen 
Bau besetzt. Diese kleinen Grünflächen machten das Briller Viertel so lebenswert. 
 
Abwägung und Beschlussempfehlung: 
 

Auf Grund der allgemeinen Aussagen erfolgt hier keine eigene Abwägung, sondern der Ver-
weis auf die Abwägung zu 3. 
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Reaktionen auf die Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 634 – Funckstraße -: 
 
 
Zu 15: 
 

Anregung: 
 

Seitens des Grundstückseigentümers wird darauf hingewiesen, dass die vorgeschlagene Änderung zwar die 
Sichtbeziehung zwischen den Gebäuden Briller Straße 82 und Kirschbaumstraße 15 berücksichtige, nicht aber 
seine Sichtbeziehung zum Gebäude Kirschbaumstraße 15. Dies bedeute eine erhebliche Einschränkung der 
Wohnqualität. Vorgeschlagen wird eine weitere Rücknahme der Baugrenze an der Straßenseite und eine ent-
sprechende Ausweitung des Baurechts im Gartenbereich. 
 
Abwägung und Beschlussempfehlung: 
 

Gemäß § 1 (7) BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die öffentlichen und privaten Belange gegenei-
nander und untereinander gerecht abzuwägen. Dem Wunsch nach einer freien Sicht auf das denkmalgeschützte 
Gebäude zu folgen, würde zu einer weiteren Verschiebung des Baufensters in den rückwärtigen Grundstücksbe-
reich führen. Die Gärten sämtlicher benachbarter Häuser liegen allerdings im rückwärtigen Bereich der Grundstü-
cke. Eine Verschiebung des Baurechts in den „hinteren“ Grundstücksbereich würde zu einer Durchbrechung des 
stadtgestalterischen (historischen) Prinzips führen und damit zu einer Störung der Ensemblewirkung. Außerdem - 
so die Untere Landschaftsbehörde - würde der Charakter eines zusammenhängenden Gartenraumes verloren 
gehen.  Damit überwiegt der öffentliche Belang ggü. dem privaten Belang. 
Im Übrigen ergibt sich durch die vereinfachte Änderung bereits eine verbesserte Blickbeziehung zwischen den 
Gebäuden. 
 

Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
 
Zu 16: 
 
Anregung: 
 

Der Grundstückseigentümer wendet sich gegen eine Bebauung des derzeitigen Spielplatzgrundstücks, dessen 
Nutzung stattdessen erhalten und die Fläche besser gepflegt werden solle. Die geplante kompakte Bebauung 
passe nicht auf das Grundstück. Eine weitere Grünfläche dürfe nicht verschwinden. 
Er habe gerade erheblich in das eigene Gebäude investiert, auch wegen der grünen Umgebung.  
Die Stadt habe vor rund 30 Jahren das Grundstück wegen des Baumbestandes und zur Verhinderung einer Be-
bauung gekauft. Es wird die Frage gestellt, ob die Stadt vor 30 Jahren umweltbewusster gewesen sei als heute. 
Abschließend wird um eine Einsichtnahme in die Baupläne und den Bauantrag gebeten. 
 
Abwägung und Beschlussempfehlung: 
 

Die Verbesserung des Spielflächenangebotes ist ein Grund für die Verlagerung der Spielfläche von der Kirsch-
baumstrasse auf das fast doppelt so große Grundstück an der Ecke Mozartstr./Kirschbaumstrasse. Ein weiterer 
Grund ist der schlechte Zuschnitt des Grundstückes an der Kirschbaumstrasse und seine Lage. Es liegt dicht an 
der Nachbarbebauung und hat nur eine schmale Straßenfront und eine damit verbundene schlechte Einsehbar-
keit. Bei einem Ortstermin am 01.02.05 wurden die beiden Grundstücke noch einmal in Augenschein genommen. 
Dabei wurde festgestellt, dass das Grundstück Mozartstrasse von seiner Lage und Größe her sehr gut als Spiel-
fläche geeignet ist. Es stehen auf dieser Fläche für den Spielplatz immerhin ca. 1000 m² mehr zur Verfügung. 
 

Die Festsetzungen von Baugrenzen sowie Trauf- und Firsthöhen gewährleisten eine an die Nachbarbebauung 
angepasste Gebäudeform mit einer ortstypischen Gartenfläche im rückwärtigen Grundstücksbereich.  
 

Stadtplanung ist ein dynamischer Prozess, der auf sich ändernde Gegebenheiten reagieren muss. Der seinerzeit 
die Spielplatzausweisung bedingende Baumbestand existiert nicht mehr, der Spielplatz selbst ist aus den ge-
nannten Gründen als Spielplatz kaum geeignet. 
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Mit der Ausweisung von neuen Bauflächen für Eigenheime kann der anwachsenden Abwanderungstendenz von 
bauwilligen Bürgern in das Umland mit seinen negativen Folgen auf die Bevölkerungsstruktur der Stadt Wupper-
tal begegnet werden. Außerdem können hiermit die verschiedenen vorhandenen und notwendigen Infrastruktur-
einrichtungen (Schulen, Kindergärten, kulturelle Einrichtungen, etc.) besser ausgelastet werden. Zugleich kann 
durch die Nachverdichtung der vor Ort vorhandenen städtebaulichen Strukturen wertvoller Außenbereich ge-
schont werden, welcher ansonsten verstärkt in Anspruch genommen werden müsste, um das Versorgungsdefizit 
beheben zu können. 
Die Nutzung von Bauflächen im besiedelten Innenbereich bietet aus Sicht der Stadtentwicklung somit zahlreiche 
ökonomische und ökologische (Umweltbewusstsein) Vorteile.  
Da noch keine Baupläne bzw. kein Bauantrag existiert, kann auch keine Einsicht gewährt werden. 
 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 

 

 
Zu 17: 
 

Anregung: 
 

Die Untere Denkmalbehörde führt aus:  
 

Auf Grund der Übernahme der Gebäudefluchtlinie der Häuser Kirschbaumstr. 9, 7, ff  sind die aus § 9 (1) b 
DSchG NW resultierenden „wesentlichen Bedenken“ der Unteren Denkmalbehörde, die sich auf die städtebauli-
che Wahrnehmbarkeit der Portalseite der Villa Kirschbaumstr. 15 bezogen, als ausgeräumt zu betrachten. Die im 
Falle einer Bebauung der Parzelle vorhersehbar verbleibende Teilbeeinträchtigung dieses Baudenkmales muss 
im Sinne der Maßgaben des § 9 (1) b DSchG NW als vertretbar angesehen werden. 
 

Unter Bezug auf die abwägende Willensbildung durch die Gemeindegremien zur baulichen Verdichtung dieser für 
das Briller Viertel signifikanten städtebaulichen Situation bleiben die denkmalpflegerischen Bedenken der Organi-
sationseinheit Untere Denkmalbehörde jedoch unausgeräumt und sind mit Verweis auf die Ausführungen der 
Stellungnahme v. 06.08.2004 uneingeschränkt zu wiederholen:  
 

„Die Fläche prägt, gemeinsam mit weiteren Freiflächen, die Struktur des Briller Viertels in entscheidender Weise. 
Die ‚Erlebbarkeit’ dieser Freifläche definiert sich ... durch ihre gewollte städtebauliche Funktion in der historischen 
baulichen Entwicklung des Viertels.“ 
Die Erhaltung dieser Strukturen ist Zielsetzung der beauftragten ‚Denkmalbereichsatzung für das Briller-Viertel’. 
 
Abwägung und Beschlussempfehlung: 
 

Die in Absatz 1 signalisierte Zustimmung zum Inhalt der vereinfachten Änderung, sowie die in 18 wiedergegebe-
ne positive Stellungnahme des Rheinischen Amtes für Denkmalpflege bedingen die Fortführung dieser Be-
bauungsplanänderung in der Form der Vereinfachten Änderung. 
 

Die Anregungen des zweiten und dritten Absatzes sind bereits in der Abwägung „zu: 3.“ ausführlich be-
handelt worden. 
 
 
Zu 18: 
 
Auf das Schreiben vom 08.02.3005 zur Vereinfachten Änderung ging folgende Stellungnahme ein: 
„Gegen die o.g. Planung werden von Seiten des Landschaftsverbandes Rheinland /Rheinisches Amt für Denk-
malpflege keine Bedenken geltend gemacht.“ 


